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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.1: 
 
In der Begründung wird unter 5.4 ‚Bodenschutz‘ der Hinweis aufgenommen, dass sich das Plangebiet über dem 
Bergwerksfeld ‚Ferdinand‘ sowie über dem bereits erloschenen Bergwerksfeld ‚Kirchfeld und Heidgen‘ befindet. 
 
Die beiden aufgeführten bergbaubedingten Tagesöffnungen des Bergwerkes ‚Kirchfeld und Heidgen‘ befinden sich im 
nördlichen Abschnitt des Fuß- und Radweges Richtung Kirchfeldstraße und somit nicht im Bereich überbaubarer Flächen, 
wohl aber im Bereich von Flächen, die eventuell befahren werden können.  
 
Um die Gefährdung durch das Auftreten von Tagesbrüchen über dem westlich des Plangebietes verlaufenden Stollen 
abschätzen zu können, wurde eine entsprechende Grundlagenermittlung zur Abschätzung der Gefährdung durch 
Altbergbau durch die Fichtner Water & Transportation GmbH im Juli 2020 durchgeführt. Das Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass für die geplante Bebauungsfläche im Projektgebiet nach derzeitigem Kenntnisstand eine 
Tagesbruchgefährdung aus tagesnahem unterirdischem Bergbau ausgeschlossen werden kann.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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2. Stadt Aachen, Fachbereich Umwelt, Untere Wasserbehörde, Schreiben vom 22.09.2019 
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.2: 
 
Zu I.1. Grundwasserschutz / Allgemein 
Gemäß einer detaillierten Bestandsaufnahme sind heute 56,1 % der Gesamtfläche versiegelt. Der Versiegelungs-grad 
entsprechend der Planung beträgt 65,2 %  der Gesamtfläche. Dabei wird berücksichtigt, dass die Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung ‚Fuß- und Radweg und Anliegerverkehr‘ lediglich in 3,50 m Breite asphaltiert wird. Bei der 
Ermittlung des Gesamtwertes der Versiegelung wird zugrunde gelegt, dass die Grundflächenzahl von 0,4 und deren 
Überschreitung um 50 % im WA1 sowie bis zu einem Wert von 0,75 im WA2 komplett ausgenutzt wird.  Generell wird davon 
ausgegangen, dass die zulässige Überschreitung der GRZ nicht vollständig ausgenutzt wird. Somit ist nicht von einer  
erheblichen Überschreitung des heutigen Versiegelungsgrades auszugehen. 
 
Aufgrund des großen Grundwasserflurabstandes und der nicht unterkellerten Bauweise aller geplanten Gebäude ist ein 
Einbinden von Bauwerken in das Grundwasser ausgeschlossen. Eventuelle Anforderungen bei unerwarteten Einbindungen 
in das Grundwasser ergeben sich aus den wasserrechtlichen Bestimmungen gemäß § 49 WHG und bedürfen keiner 
zusätzlichen Festsetzung innerhalb des Bebauungsplanes. 
 
Zu I.2. Grundwasserschutz / Brunnen und Messstellen 
Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen Grundwasserentnahmebrunnen sind inklusive ihrer Abdeckung zu schützen 
oder ordnungsgemäß bis zur erforderlichen Tiefe zurückzubauen. Die Durchführung des Rückbaus wird im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Zu II.1. Oberirdische Gewässer / Hochwasserschutz 
Örtliche, dezentrale Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind nicht erforderlich, weil durch die Aufstellung des 
Bebauungsplanes keine zusätzliche erhebliche abflusswirksame Versiegelung gegenüber dem heutigen Zustand erfolgen 
wird.  
 
Gemäß detaillierter Bestandsaufnahme sind heute 56,1 % der Gesamtfläche versiegelt. Der zukünftige Versiegelungsgrad 
beträgt unter Berücksichtigung, dass der Fuß- und Radweg in 3,50 m Breite ausgebaut wird sowie unter Annahme einer 
vollständigen Ausnutzung der festgesetzten GRZ inkl. der zulässigen Überschreitungen 65,2 %. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass der zulässige Maximalwert für die GRZ inkl. Überschreitung nicht vollständig ausgenutzt wird. Gemäß 
Grünordnungsplan 2 bedingt das aktuelle städtebauliche Konzept eine Versiegelung von 54,7 %. Der Wasserverband Eifel-
Rur (WVER) hat mit Schreiben vom 13.03.2020 mitgeteilt, dass aufgrund der hohen Versiegelung im Bestand aus 
wassermengenwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken gegen das Planvorhaben bestehen. Eine Sicherung des 
Hochwasserschutzes innerhalb des Durchführungsvertrages ist somit nicht erforderlich. 
 
Zu III.1. Entwässerung / Konzepterstellung 
Die geplante Entwässerung wird innerhalb des zu erstellenden Entwässerungskonzeptes dargelegt. Eine schriftliche 
Stellungnahme des Abwasserbeseitigungspflichtigen zum aufgestellten Entwässerungskonzept wird der Abteilung 
Gewässerschutz in Form des obengenannten Formblattes vorgelegt. 
 
Zu III.2. Entwässerung / Beseitigung des Niederschlagswassers 
Die bereits heute bestehende Bebauung innerhalb des Plangebietes entbindet von der Pflicht, das Niederschlagswasser 
gemäß § 44 Landeswassergesetz ortsnah zu versickern oder einem Gewässer zuzuführen. Eine Versickerung ist ohnehin 
aufgrund der Bodenverhältnisse nicht möglich und wäre wegen der vorhandenen Schadstoffbelastung auch nicht zulässig. 
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Daher ist eine Ableitung der Niederschlagswässer zusammen mit den Schmutzwässern in den Mischwasserkanal 
nordwestlich des Plangebietes vorgesehen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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3 Stadt Aachen, Bauverwaltung, Schreiben vom 06.09.2019



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1002  Abwägungsvorschlag frühzeitige Behördenbeteiligung 
- Von-Coels-Straße / Auf Trimpersfeld -  Fassung vom 09.03.2021 
 
 

16 / 20 
 

 
 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1002  Abwägungsvorschlag frühzeitige Behördenbeteiligung 
- Von-Coels-Straße / Auf Trimpersfeld -  Fassung vom 09.03.2021 
 
 

17 / 20 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.3: 
 
Luftbildauswertungen und andere historische Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Kampf- und Bodenkampf-
handlungen im Planungsgebiet, sodass das Vorkommen von Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. 

Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur (Gebäude, Leitungen, etc.) ist eine Untersuchung zum jetzigen Zeitpunkt technisch 
nicht möglich. Die Entscheidung über das Erfordernis einer Kampfmitteluntersuchung kann erst nach Vorlage der 
Bauvorlagen im Baugenehmigungsverfahren getroffen werden. 

Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen sollen gemäß den Empfehlungen des Kampfmittel-
beseitigungsdienstes Sicherheitsdetektionen erfolgen. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst empfiehlt darüber hinaus eine Überprüfung der zu überbauenden Flächen in einem 
Teilbereich des Verbindungsweges von der Kirchfeldstraße zur Von-Coels-Straße.  

Im Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis auf das Gefahrenpotential durch Kampfmittel aufgenommen.  
In den Durchführungsvertrag wird ebenfalls eine entsprechende Regelung aufgenommen. 

 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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4. Regionetz GmbH, Schreiben vom 18.11.2019
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Stellungnahme der Verwaltung zu Nr.4: 
 
 
Im Bebauungsplan wird entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes eine Fläche für die Ver- und Entsorgung mit 
der Zweckbestimmung Elektrizität festgesetzt. 
 
Die genannten Regelmindestabstände zu den bereits bestehenden Versorgungsanlagen werden im Rahmen der 
Erschließungsplanung grundsätzlich berücksichtigt. Die heutigen Verkehrsflächen der Straße ‚Auf Trimpersfeld‘ liegen 
innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflächen. Lediglich im östlichen Teil im Bereich der 
südlichen Hausgruppe wird eine Stromleitung (Mittelspannungskabel) durch einen Haus-anschlussraum überplant. Die 
betreffende Leitung soll im Rahmen der Ausbauplanung in Abstimmung mit der Regionetz GmbH entsprechend umgelegt 
werden.  
 
Die Verwaltung empfiehlt, der Eingabe zu folgen. 
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